
Seit Ende Februar 1815 war auch Liechtenstein bei den Verhand¬
lungen des Wiener Kongresses über die deutsche Verfassungsfrage
vertreten. Im März 1815 wurde gegen den inzwischen von Elba zu¬
rückgekehrten Napoleon dieQuadruppelallianz geschlossen (25.März
1815). Alle Mittel- und Kleinstaaten wurden eingeladen, dieser
Allianz beizutreten, was Liechtenstein am 27. April 1815 durch den
Akzessionsvertrag vollzog. Hier ist eine typische Episode zu erwäh¬
nen: Von Wiese, der Bundestagsgesandte Liechtensteins, meldete am
6. Mai 1815, daß alle deutschen Staaten innerhalb dieser Allianz in
Verpflegungsrayons eingeteilt worden seien, dabei aber Liechtenstein
übergangen worden sei. Auf der einen Seite sei dies vorteilhaft, da
nur von «Geben, Leistungen und Liefern» die Rede sei. Andererseits
aber könne es «präjudicirlich» erscheinen, wenn das Fürstentum nicht
auch hier in der Reihe der unabhängigen deutschen Staaten angeführt
werde. Die Hofkanzlei reagierte umgehend, daß man sich den allge¬
meinen Lieferungen nicht entziehen könne. Die fürstliche Kassa über¬
nahm die Bezahlung, da es unmöglich war, «auch nur die geringste
Menge von Naturalien vom Volke zu erlangen».
Hier zeigt sich deutlich, daß vermeidbare Lasten aus außenpolitischen
Gründen hingenommen wurden, um nur ja die Souveränität nicht zu
gefährden.
Am 3. Juli 1815 erfolgte die Ratifikation der Bundesakte durch Liech¬
tenstein.
Die Souveränität des Landes wurde durch den Deutschen Bund und
die diversen Vertragsabschlüsse bestätigt und voll anerkannt.
Schon der Deutsche Bund selbst war eine Vereinigung von «souverä¬
nen Fürsten und Städten Deutschlands», deren Zweck «die Erhal¬
tung der äußeren und inneren Sicherheit Deutschlands und der Un¬
abhängigkeit und Unverletzbarkeit der einzelnen Staaten» war.
So wurde durch die Bundesakte und durch den Deutschen Bund die
Souveränität Liechtensteins garantiert. Dies waren wohl auch die
Hauptgründe, die den Fürsten bewogen, dem Deutschen Bund bei¬
zutreten: Der Fürst von Liechtenstein wurde als vollwertiges Mit¬
glied des Bundes anerkannt, und dadurch indirekt seine Souveränität
bestätigt. Andere kleine Staaten, die um Aufnahme nachgesucht hat¬
ten, waren abgewiesen worden.
Der Einfluß des Deutschen Bundes in außenpolitischen Angelegen¬
heiten betraf hauptsächlich Vertragsabschlüsse mit anderen Staaten.
Schon vor Abschluß der Bundesakte war Liechtenstein der Vier-
mächte-Allianz gegen Napoleon beigetreten. (Akzessionsvertrag vom
27. April 1815.)
Am 18. Oktober 1815 vollzog Fürst Johann die Akzession zur Wie¬
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